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Amtliches Jerkündigungsölatt
_ f«r Lr« AsIstM IsrlsÄ.

! Grfcheint wüLeullich 1—2 mal je nach >
! « 'darf ,
j Oezugrprel» für MiHeibejilg durch dir Post I
i oder dev Brriag vierteljährlich 1 Mt. §

Nr . 36 . Donnerstag , 3. September 1914 .

Anzeigenpreis : Di« «infpailige Feile oder
deren Raum lS Pfg.

Druck und Beklag von Adolf Dup «
in Duriach. — Fernsprecher Ar . 264.

Wohnungsstatistik betreffend .
Wir bringen hiermit die Ergebnisse der Wohnungsstatistik in den Monaten April . Mai ,Juni , Juli 1914 für die in Betracht kommenden Gemeinden des Amtsbezirks Durlach zuröffentlichen Kenntnis :

Monat der
Zahl der

neuentstandenen
Zahl der neu enlftondeNenWohnungen Zahl der Küchen Zahl der aus

dem gleichen
Sem«»de» Rohbau- mit

LL
zu den Wohnungen mit Baugrundstückadaeaaugeuentz u.

mehr « u.
mehrL5

4 daSRevision durch r lud 1 2 3 4 U-d
Wohn- Woh.bau bau Zimmer(n) söhne ZubehSrj Zimmers ») gebäudenungen

Durlach Mai 3 4 4 1 s 4 4 i SJuni 2 — — - — — 2 2 —- — _ _ 2 2 — —. Juli 4 -- — 4 1 — 3 8 — 4 1 — 3 8 .— —Aue Juli 1 — — 2 1 — — 3 2 I — L _ —Berghausen Mai I — — 1 1 — — 2 _ 1 1 2 __ _Ärötzingen Mai l — — — 1 — 1 — _ i 1Iühlinftei , Mai 4 — —> 3 4 _ — 7 _ 3 4 7 __ _Königsbach April l — — — — 2 — 2 — — 2 2 _ _Mai l — _ 2 I _ _ 3 _ 3 1 3 _ _Langenstein- Mai 2 — _ 2 1 _ _ 3 _ 2 1 3doch Juni i — i I _ 2 1 1 2 _ _Lüllingen April i — — 2 — — — 2 — 2 _ 2 __ —Mai i — _ — 2 — — 2 _ 2 2 _ _Juli 2 — — 1 3 _ _ — 4 —. 1 3 4 _Weingarten Mai 1 -- — — 2 — — 2 _ 2 2 _ _Juni - — — 2 2 _ _ 4 -— 2 2 __ — 4 _ _Wilferdingen Mai l — — 2 — — — 2 — 2 — 2 — —Jul , 3 — — 6 — — — 6 — 6 .— — — 6 _ —
Summe für d . Amtsbezirk 32 > — i 32 22 4 5 64 1 32 22 4 S 64 — —

Durlach den 1 . September 1914 . Großherzogliches Bezirksamt .
Bekanntmachung über Borrats¬

erhebungen .
iReichs - Gesetzbl . S . 382 .)

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3
deS Gesetzes über die Ermächtigung des Bundes¬
rats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom
4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327) fol¬
gende Verordnung erlassen :

8 1 -
Während der Dauer deS gegenwärtigen

Krieges ist den von den Landeszentralbehör-
den bestimmten Behörden jederzeit Auskunft
über die Vorräte an Gegenständen des täg¬

lichen Bedarfs , insbesondere an Nahrunas -
und Futtermitteln aller Art sowie an rohen
Naturerzeugnissen , Heiz- und Leuchtstoffen zu
geben.

Zur Auskunft verpflichtet sind :
1 . landwirtschaftliche und gewerbliche Unter¬

nehmer , in deren Betrieben die Gegen¬
stände erzeugt oder verarbeitet werden ,2 . alle , die solche Gegenstände aus Anlaß
ihres Handelsbetriebs oder sonst des Er¬
werbes wegen in Gewahrsam haben ,
kaufen oder verkaufen,3 . Kommunen , öffentlich - rechtliche Körper¬
schaften und Verbände.
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8 2 .
Auf Verlangen sind anzugeben :
1 . die Vorräte , die dem Befragten gehören

oder die er in Gewahrsam hat ,
2 . die Mengen , auf deren Lieferung er An¬

spruch hat ,
3 . die Mengen , zu deren Lieferung er ver¬

pflichtet ist .
8 3 -

Die Anfrage kann auf folgende Punkte aus¬
gedehnt werden :

1 . wer die Vorräte aufbewahrt , die dem Be¬
fragten gehören ,

2 . wem die fremden Vorräte gehören , die
der Befragte aufbewahrt ,

3 . wann die Vorräte abgegeben werden
können ,

4 . für welchen Zeitpunkt die Lieferungen
(8 2 Rr . 2 und 3 ) vereinbart sind,

5 . wohin früher angemcldete Vorräte abge¬
geben sind .

Jedes weitere Eindringen in die Vermögens¬
verhältnisse ist unstatthaft .

8 4 .
Die anfragende Behörde ist berechtigt , zur

Nachprüfung der Angaben die Vorratsräume
des Befragten untersuchen und seine Bücher
prüfen zu lassen .

8 5 . .
Wer die auf Grund dieser Verordnung ge¬

stellten Fragen rächt in der gesetzten Frist be¬
antwortet , oder wer wissentlich unrichtige An¬
gaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu
3000 Mk . oder im Unvermögensfalle mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten bestraft .

8 6 .
Die Landeszeutralbehörden erlassen die Be¬

stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung .
8 7 .

'

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft .

Berlin den 24 . August 1914 .
Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

Berorv n u n g
des Ministeriums des Innern

vom 28 . August 19l4 .
Zur Ausführung der Verordnung des BnndcS -

rats vom 24 . August 19 l4 (Reichs - Gesetzbl .
S . 382 ) werden als tue Behörden , denen das
Recht zusteht , Auskunft über die in der Ver¬
ordnung bezeichncten Vorräte zu verlangen ,
die Bezirksämter bezeichnet . - V

Die Bestimmung der Hauptmarttorte
betreffend .

Aufgrund der Verordnung des Äundesrats
vom 24 . August 1914 (Reichs - Gesetzbl . S . 384 )
wird für das Großherzogtum Baden als ein¬
ziger Hauptmarktort für den Handel von Roggen .
Weizen . Hafer und Gerste der Großhandels¬
platz Mannheim bestimmt .

Für den Handel mit Heu und Stroh wer¬
den als Hauptmarktorte bestimmt :

Mannheim für die Kreise des Landeskom¬
missärbezirks Mannheim ,

Bruchsal für die Amtsbezirke Bruchsal und
Bretten ,

Karlsruhe für die Amtsbezirk Karlsruhe ,
.Durlach . Ettlingen und Pforzheim ,

Rastatt für den Kreis Baden ,
Lahr für den Kreis Offenburg ,
Freiburg für die Kreise Freiburg und Lörrach ,
Konstanz für die Kreise des Landeskom¬

missärbezirks Konstanz .
Karlsruhe den 1 . September l914 .

Grvßh . Ministerium des Innern .

Auszahlung der Nnfallentschädigungen
durch die Post betr .

Um die Auszahlung von Unfallreuten der
im Felde stehenden Rentenempfänger an deren
Angehörigen nach Möglichkeit zu erleichtern ,
hat der Vorstand der badischen landwirtschaft¬
lichen BerufSgcnossenschast die Kaiserlichen
Oberpostdirektionen veranlaßt , die Zahlung der
von der badischen landwirtschaftlichen Bernfs -
geuossenschaft angewiesenen Uufallrentew dann
zu leisten , wenn ans der Nentenquittung von
der Polizei - oder Gemeindebehörde beglaubigt
wird ,

1 . das; der Rentenberechtigte , dessen ge¬
nauer Name anzngeben ist , zur Fahne
einbernfen und daß seinen Angehörigen
eine Nachricht , daß er nicht mehr am
Leben sei , nicht zngegangeu ist ,

2 . daß die an Stelle der Rentenberechtigten
die Quittung vollziehende volljährige
Person (ob Ehefrau oder sonstige Ver¬
wandte öder gesetzliche Vertreter ist an¬
zugeben ) glaubhafterweise zur Renteu -
erhebung bevollmächtigt ist .

Wir machen die Bürgermeisterämter zur
genauen Beachtung und Verständigung der
EmpsangSberechtigren daraus aufmerksam . )

Dur lach den 1 . September 1914 . .
Großherzvgliches Bezirksamt .
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